
 

 

ABZOCKER-LISTE DER VERBRAUCHERZENTRALE SACHSEN 

Vorsicht vor diesen Schlüsseldienst-Anbietern 

Wenn diese Anbieter-Namen bei der Suche nach einem Schlüsseldienst auftauchen, 

sollten bei Ihnen sämtliche Alarmglocken läuten.  

Bei allen Schlüsseldiensten auf der Liste liegen der Verbraucherzentrale Sachsen 

mindestens 10 dokumentierte Fälle vor, bei denen mindestens knapp doppelt so viel des 

ortsüblichen Preises abgerechnet wurde oder wenigstens ein Gerichtsurteil infolge eines 

sittenwidrigen wucherähnlichen Rechtsgeschäfts vorliegt. 

 

 
Firma 
 

 
Inhaber 

 
Firmensitz 
 

 
Bemerkungen 

 
BELEMA 
 
Schlüsselnotdienst BELEMA 
 
Schlüsselnotdienst Tag & Nacht 
 

 
Benjamin Lehmann 

 
Oberhausen 

 

 
Schlüsseldienst K&A 
 

 
Khaled Ahad 
 
Hamed Ahad 
 

 
Essen 

 
Amtsgericht 
Eilenburg, Urteil 
vom 01.08.2017, 
Az.: 2 C 424/17 
 

 
Schlüssel Maxx 24 
 

 
M. Gomez 

 
Gronau 
 

 
Amtsgericht 
Dresden, Urteil vom 
08.01.2018, Az.: 
114 C 2351/17 
 
Amtsgericht 
Chemnitz, Urteil 
vom 11.07.2018, 
Az.: 15 C 1005/17 
 

 
Schlüsselnotdienst 
 
24 h Notdienst 
 

 
Norman Hilmer 

 
Essen 

 
Amtsgericht 
Dresden, Urteil vom 
08.09.2017, Az.: 
114 C 2352/17 
 

 
Schlüsselnotdienst Tag & Nacht 
 

 
Ahmed Assaad 

 
Dortmund  

 
Amtsgericht 
Eilenburg, Urteil 
vom 01.08.2017, 
Az.: 2 C 424/17 
 
 
 

 
Schlüsselnotdienst Tag& Nacht  
 
 

 
Ismail Omeirat 
 
 
 

 
Essen 

 
Amtsgericht Aue, 
Urteil vom 
25.09.2017, Az.: 6 
C 605/17 



 

Schlüsseldienst Omeirat 
 
Schließtechnik Omeirat 
 

 
Amtsgericht 
Leipzig, Urteil vom 
20.03.2018, Az.: 
117 C 6048/17 
 
Amtsgericht 
Zwickau, Urteil vom 
18.08.2017, Az.: 24 
C 645/17 
 

 

Ein zivilrechtlich wucherähnliches Rechtsgeschäft und somit ein sittenwidriger Vertrag liegt nach 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) dann vor, wenn ein besonders grobes Missverhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung gegeben ist. Das ist dann der Fall, wenn der Wert der Leistung 
knapp doppelt so hoch ist wie der Wert der Gegenleistung (BGH, Urteil vom 19. Januar 2001 - V ZR 
437/99, BGHZ 146, 298, 302).  
 
Als Grundlage für die Berechnung des ortsüblichen Preises nutzt die Verbraucherzentrale Sachsen 
die unverbindliche Preisempfehlungstabelle „Pauschale Türöffnung“ des Bundesverbandes für 
Metallhandwerk. Diese haben auch die Gerichte bei den aufgeführten Urteilen zu Grunde gelegt. 
 

Stand: 10.03.20201 
  

 


